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die Gesundheit der Frauen und
fiir die. Wahrung der Sittlich-
keit zu-sorgen hat.

Auf dér Grundlage dieser ar-
beitsrechtlichen Paragraphen
kann sich die betroffene Ar-
beitnehmerin ans Arbeitsge-
richt wenden, was von Vorteil
ist, weil die Prozedur einfach,
schnell und gratis ist. Die Trag-
weite der Entscheide ist aller-
dings reduziert, weil in den
meisten Fillen das Gericht le-
diglich feststellen kann, dass
der Arbeitgeber seine Ver-
pflichtung, fiir die Wahrung
der Sittlichkeit zu sorgen, nicht
wahrgenommen hat. Die kon-
krete Moglichkeit, einen mate-
riellen oder moralischen Scha-
denersatz zu erwirken, ist sehr
beschrénkt. Weiter erlaubt es
die Gesetzgebung nicht, die
Wiedereinstellung einer Frau
zu erwirken, die im Zusam-

menhang mit ihrer Klage gegen

sexuelle Beldstigung entlassen
wurde.

Man darf sich auch keine Illu-
sionen iiber die Wirksamkeit
der neu formulierten Bestim-
mung zum Kiindigungsschutz
im OR machen, die seit 1. Ja-
nuar 1989 in Kraft ist. Immer-
hin enthilt diese neue Formu-
lierung die Bestimmung, dass
eine Kiindigung dann miss-
brauchlich ist, wenn eine Ar-
beitnehmerin oder ein Arbeit-
nehmer Anspriiche geltend
machen konnen, die aus dem
Arbeitsvertrag resultieren.
Wenn nun also im Arbeitsver-
trag der Schutz vor sexueller
Beléstigung enthalten ist, kann
eine Frau, die sich gegen sexu-
elle Beldstigung wehrt, nicht
mehr so leicht entlassen wer-
den, denn eine solche Kiindi-
gung miisste als missbrauchlich
betrachtet werden. Dieser letz-
te Punkt zeigt einmal mehr die
Wichtigkeit auf, den Schutz vor
sexueller Beléstigung in die
Gesamtarbeitsvertrage mitauf-
zunehmen.

FRAUEN

ALS ANGESTELLTE
DER VERBANDE
UND DES SGB

Der nachstehende Text ist dem Papier
«Positive Aktionen fiir Frauen — eine ge-
werkschaftliche Notwendigkeit entnom-
men, das dem SGB-Frauenkongress
vom 9./10. Marz 1989 als Grundlage
dienen soll. Er stammt aus dem Kapitel
«Positive Aktionen in den Gewerkschaf-
ten». Das andere Hauptkapitel widmet
sich der Frage der «Positiven Aktionen
in Betrieben und Verwaltungen». Der
Text dokumentiert den aktuellen Diskus-
sionsstand innerhalb der SGB-Frauen-

kommission.

Funktiondre und Funktioni-
rinnen miissen sehr vielfiltige
Aufgaben gewiltigen. Sie miis-
sen nicht nur gegen aussen
handlungsfdhig sein, sie pragen
auch wesentlich den innerge-
werkschaftlichen Stil, die Art
der Auseinandersetzungen —
die innergewerkschaftliche
Kultur. Durch die vielfiltigen
an sie gestellten Anforderun-
gen sind sie meist derart iiber-
belastet, dass sie kaum noch
Zeit finden, sich weiterzubil-
den. Eine gute Grundausbil-
dung und permanente Weiter-
bildung sind jedoch Vorausset-
zung fiir eine aktuelle und
frauenfreundliche Arbeit der
haupt- und nebenamtlichen
Funktiondrinnen und Funktio-
nére.

Viele Funktionére konnen die
grosse Arbeit nur bewiltigen,
weil eine Ehefrau oder Partne-
rin im Hintergrund ist, die ih-
nen den Riicken stérkt und die
héiuslichen Pflichten und Auf-
gaben abnimmt. Dieser Hin-
tergrund fehlt den Frauen
praktisch immer.

Es ist aber auch Tatsache, dass
viele darunter leiden, dass der
Beruf kaum Riicksicht nimmt
auf das Privatleben, und hier

reagieren die Frauen offenbar
empfindlicher als die Ménner.
Sie wollen trotz ihres Berufes
ihre eigenen Interessen, ihre
Freundschaften, ihre Familie
nicht aufgeben. Es ist deshalb
bei den Gewerkschaften ein
Umdenken nétig, um den Be-
ruf fiir Frauen (und damit auch
fiir Ménner) attraktiver zu ma-
chen.

VERWALTUNGSANGESTELLTE

In allen 15 dem SGB angeschlos-
senen Verbinden werden 313
Frauen und 287 Ménner als Ver-
waltungsangestellte beschaftigt.

Viele in den Gewerkschafts-
sekretariaten  beschéftigten
Frauen nehmen sich tagtéglich
der Betreuung der Mitglieder
an. Der tdgliche Umgang mit
Ratsuchenden, der Umgang
mit den Mitgliedern allgemein
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fordert menschliche und beruf-
liche Fahigkeiten. Und oftmals
zidhlen menschliche Féhigkei-
ten in der Gewerkschaftsbewe-
gung mehr als rein intellektuel-
le. Dieses Potential gilt es zu
nutzen.

Zielsetzungen

1. Kurzfristiges Ziel ist es, die
Beschiftigung von Frauen in
hauptamtlichen = Funktionen
mindestens ihrem Organisa-
tionsgrad sicherzustellen.

2. Mittelfristiges Ziel ist es, die
Beschiftigung von Frauen in
hauptamtlichen = Funktionen
mindestens analog den Be-
schiftigten im Organisations-
bereich des Verbandes sicher-
zustellen.

3. Verbdande haben Kapazité-
ten zur Verfligung zu stellen
fiir spezifische Frauenfragen.

Massnahmen

Innerbetrieblich

— Im Schweizerischen Ge-
werkschaftsbund ist eine Stelle
von 100 Prozent fiir die Be-
treuung der Frauenkommis-
sion und die Bearbeitung von
Frauenfragen zu schaffen. Sie
nimmt sich der Unterstiitzung
und der Information der Frau-
enkommissionen in den ver-
schiedenen Verbéanden an.

— Der SGB fordert seine Mit-
gliederverbénde auf, spezielle
Frauenstellen einzurichten.

— Schaffung von Arbeitsbe-
dingungen, die bei den Ver-
bianden mindestens dem besten
Gesamtarbeitsvertrag der be-
treffenden Branche entspre-
chen.

— Schaffung von Personal-
kommissionen,  ausgestattet
mit Informations-, Mitspra-
che- oder Mitbestimmungs-
recht.

— Fiir das administrative Per-
sonal sind Laufbahnmdoglich-
keiten zu schaffen.

— Stelleninserate sind  ge-
schlechtsneutral zu halten, es
kann auch darauf hingewiesen
werden, dass Frauen bevorzugt
werden.

— Bei Beforderungen und
Neueinstellungen sind Frauen
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bei gleichen Qualifikationen zu
bevorzugen (zum Beispiel Ar-
beitsrichter, Lehrlingsexperte
usw.). Die Personalkommis-
sionen der Gewerkschaften ha-
ben bei Neueinstellungen und
Beforderungen  Mitsprache-
recht. Frauen haben in diesen
Kommissionen  angemessen
vertreten zu sein. Bei Neuein-
stellungen sind Bewerber und
Bewerberinnen aus den Ge-
werkschaften zu bevorzugen.
— Die Einzelgewerkschaften
sind gehalten, beim Ausschei-
den von hauptamtlichen Funk-
tiondren vorrangig Frauen vor-
zuschlagen  beziehungsweise
einzustellen. Mindestens sollte
jedoch eine Kollegin in kleine-
ren Sekretariaten hauptamtli-
che Funktiondrin sein. Dabei
ist zu iiberlegen, ob Kollegin-
nen, die als Verwaltungsange-
stellte beschéftigt sind, fiir die
vorgesehene Titigkeit qualifi-
ziert werden konnen.

— Schaffung qualifizierter
Teilzeitstellen und die Mog-
lichkeiten fiir eine reduzierte
Arbeit nicht nur fiir Frauen.
Gewerkschaftsarbeit und Fa-
milienpflicht miissen vereinbar
sein.

— Starre Arbeitsteilungen sind
aufzuheben. Job-rotation und
Job-enrichment, sinnvoll und
nach den Wiinschen der Be-
troffenen gehandhabt, kdnnen
auch in der Gewerkschaft fiir
befriedigendere Arbeitsbedin-
gungen sorgen.

— Im Anschluss an den Mut-
terschaftsurlaub ist ein Eltern-
urlaub an Ménnern und Frauen
zu gewdhren, der zumindest
teilweise bezahlt wird.

— Wihrend der Beurlaubung
oder bei Teilzeitarbeit ist die
Weiterbildung, Teilnahme an
internen Konferenzen sicher-
zustellen.

— Bezahlte Freistellung von
der Arbeit zur Pflege eines er-
krankten Kindes, Ehegatten,
Partner(in), Verwandten oder
sonstigen  pflegebediirftigen
Angehorigen.

Bildungsbereich
— Die hierarchische Arbeits-

teilung in den Gewerkschaften
muss aufgeweicht —, der Zu-
gang zu den verschiedenen
Funktionen durchldssiger wer-
den. Es miissen Laufbahnmog-
lichkeiten fiir das administrati-
ve Personal geschaffen wer-
den. Zur Aufstiegsqualifizie-
rung sollte ein spezielles Kurs-
programm zusammengestellt
werden. Ebenso sollten Kurse
zur beruflichen Laufbahnpla-
nung angeboten werden.

— Das Angebot. von SABZ
und Verbédnden zur Ausbil-
dung und peramenten Weiter-
bildung ihrer Angestellten
muss ausgebaut werden. Not-
wendige Qualifikationen miis-
sen definiert und darauf auf-
bauend ein Baukastensystem
zur Aus- und Weiterbildung
von administrativem Personal,
haupt- und nebenamtlichen
Funktionérinnen und Funktio-
niren ausgearbeitet werden.
Innerhalb des Baukastensy-
stems miissen namentlich auch
Bausteine zu Fragen der
gleichberechtigten  Teilhabe
von Frauen und Ménnern an
Beruf, Gesellschaft und Fami-
lie, zum Rollenverstidndnis von
Frauen und Ménnern und zur
Stellung der Frauen in den Ge-
werkschaften entwickelt wer-
den. Die Aus- und Weiterbil-
dung der Angestellten der Ge-
werkschaften muss die Forde-
rung der inhaltlichen, der so-
zialen- und der personlichen
Kompetenz  gleichermassen
zum Ziel haben.

— Die  Arbeiterinnenschule
muss in diesem Sinne ausge-
baut werden.

Zudem muss die zeitliche Auf-
teilung der Ausbildungskurse
der ArbeiterInnenschule, zu-
mindest in der deutschen
Schweiz, verdndert werden.
Kiirzere Kursblocke erleich-
tern Frauen und Ménnern mit
Betreuungspflicht die Teilnah-
me. Die SABZ muss iiberprii-
fen, ob spezielle Frauenausbil-
dungskurse der ArbeiterIn-
nenschule moglich und sinnvoll
sind.

Vorzugsmassnahmen fiir Frau-
en sind auch im Bildungsbe-

reich notwendig. Frauen miis-
sen zur Teilnahme an Aus- und
Weiterbildungskursen speziell
motiviert werden. Eine be-
stimmte Anzahl an Aus- und
Weiterbildungsplédtzen miissen
fiir Frauen reserviert werden.
— Zur Ergidnzung der perma-
nenten Weiterbildung sollen
die Gewerkschaften allen
hauptamtlichen FunktionérIn-
nen nach sechs Anstellungsjah-
ren ein halbes Sabbatjahr an-
bieten.

Dieses halbe Sabbatjahr soll
mithelfen, etwas Distanz zum
harten Alltag zu gewinnen,
aufzutanken und Neues zu ler-
nen. Das halbe Sabbatjahr ist
ein zu mindestens 80 Prozent
bezahlter Urlaub von sechs
Monaten, der zur Weiterbil-
dung im weitesten Sinne ge-
nutzt werden soll.

Berichterstattung und Kontrolle
1. Schaffung einer Kommis-
sion mit der Aufgabe, die Si-
tuation der Frauen im Verband
zu analysieren und einen Ak-
tionsplan zur Frauenforderung
auszuarbeiten.

2. Ein Aktionsplan muss ent-
halten:

— Ziele

— Massnahmen

— Verantwortlichkeiten

— Zeitrahmen

— Kontrollinstanzen

3. Diese Kommission muss aus
mindestens 50 Prozent Frauen
bestehen, wobei auch die Frau-
enkommissionen vertreten
sein miissen.

4. Das zusténdige Leitungsgre-
mium bewilligt den Aktions-
plan.

5. Der Kommission obliegt die
Kontrolle der beschlossenen
Massnahmen.

Die Kommission erstattet dem
Leitungsgremium jahrlich Be-
richt iiber die Ergebnisse der
Frauenforderungsmassnah-
men.

6. Uber die Umsetzung von
Frauenforderungsmassnah-
men ist an Gewerkschaftskon-
gressen Rechenschaft abzule-
gen.



	Frauen als Angestellte der Verbände und des SGB

